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i- c cnt/Sĉ iej-Genc, daß die als Geiseln genommenen Mitar
beiter keine Handlungen unternehmen, die die Geiselnehmer 
dsmu veranlassen, Qis Geiseln zu töten oder zu verletzen 
bz-v;. weitere Gena 1 thandlangen zu begehen. Alle Handlungen 
der als Geiseln genommenen Mitarbeiter sollen nach Mög
lichkeit langsam und zögernd erfolgen. ,*
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Den Versuch einer Selbstbefreiung mit. Ifiif-eWon Zveikampf- 
techniken sollten die Mitarbeiter n h r , . i n  Anwendung 
bringen, nenn sie sich desf olges ihrer Handlung sicher 
sind. „
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. Um die vom TäferAsngestrebte Realisierung einer Geiselnahme 
so gering als möglich zu halten und clen HanGlungsspielraum 
der Geiselnehmer von vornherein einsuochränken, ist die 
Nutzung der vorhandenen technischen und öicherungsanlagen 
durch sie eihzukalkulieren und cen 3icherheizser_crder
miss en entsprechend auszulegen.

So muß die Haustelefonanlsge so gestaltet sein, daß sie 
lediglich zur Herstellung einer Verbindung zwischen de" 
Geiselnehmern bzvs. der Geisel und dem Offizier vor lens'
möglich ist.

Die mit einer Codierung versehenen Türen müssen durch 
Gehalten einer falschen Zahlenreihe zur Alarmauslösung
f (ihren.

Dinsstz von Tonbändern, um alle Ge spräche, die mit den 
Geiselnehmern geführt werden, auf sei denen zu können.

Trennen dem Haustelefonanlage vom öffentlichen F e r n s p r e c h 

netz, um zu verhindern, daß die Geiselnehmer mit Personen 
außerhalb der üntersuchungshaftanstalt i" tre
ten : ö m  er u. a . n . I
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